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 786 Marktgemeindeamt Prambachkirchen 05.03.2014 

Gremium: Gemeinderat  
 öffentlich  Datum: 27.02.2014 Beginn: 19:30 Ende: 20:45 
Tagungsort: im Sitzungssaal des Gemeindeamtes  
 
Anwesend: 25 
 

Mitglied 
 ÖVP 
 Vorsitz  Bürgermeister  Schweitzer Johann Untereschlbach 2 
Mitglied 
 ÖVP 
           Fraungruber Alois Kleinsteingrub 7 
           Vizebürgermeister  Krautgartner Rudolf Römerweg 4 
           Ing. Eschlböck Rudolf Bergstraße 1 
           Brunner Maria Hochstraße 11 
           Kreinöcker Edith Obergallsbach 11 
           Doppelbauer Othmar Schöffling 3 
           Mag. Eschlböck Franz Steinbruch 22 
           Kirnbauer-Allerstorfer Michaela Oberfreundorf 9 
           Holzinger Herbert Uttenthal 1 
           Steininger Rudolf Andrichsberg 3 
 FPÖ 
           Eichlberger Stefan Rosenstraße 13 
           Rieger Karl Eferdinger Straße 31 
           Kammerer Gertraud Pertmannshub 4 
 SPÖ 
           Steininger Herbert Birkenstraße 9 
           Mitter Manuel Sonnenhang 3 
           Hallwirth Dominik Rosenstraße 50 
 GRÜ 
           Kreinecker Willibald Weidenweg 4 
Ersatz 
 ÖVP 
           Humer Alfons Steinbruch 12 
           Ehrengruber Rudolf Sallmannsberg 11 
           Riederer Anton Kleinsteingrub 10 
 FPÖ 
           Pichlik Karl Unterbruck 8/5 
           Steininger Franz Mairing 38 
 SPÖ 
           Ferchhumer Judith Kreuzberg 1 
 GRÜ 
           Mag. Grubauer Andrea Obergallsbach 6 
 
Abwesend: 7 
Mitglied 
 ÖVP 
           Mag. Wagner Herbert Prattsdorf 1 
           Weixelbaumer Karl Sternenweg 1 
           Hinterberger Harald Bahnhofstraße 16 
 FPÖ 
           Geiselmayr Marco Mairing 37 
           Mairinger Michael Unterbruck 3 
 SPÖ 
           Reinthaler Robert Kapellenweg 4/8 
 GRÜ 
           Schulz Ingeborg Rosenstraße 22 

 

 

 

Nicht entschuldigt: ----- 
Fachkundige Personen: ----- 
Amtsleiter: Manigatterer Franz 
Schriftführer:  Manigatterer Franz 
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 Marktgemeindeamt Prambachkirchen 
 Prof.-Anton-Lutz-Weg 1 
 4731 Prambachkirchen 
 Telefon  07277-2302-0 
Gemeinderat FAX  07277-2302-22 
 e-mail:  gemeinde@prambachkirchen.ooe.gv.at 

 Verständigung 
 Sie werden höflich zu der am 
 Donnerstag, 27. Februar 2014 um 19:30 Uhr  
 im Sitzungssaal des Gemeindeamtes stattfindenden 
 Sitzung des Gemeinderates eingeladen. 

 Tagesordnung: 

 1 Ecker Gerhard u. Anna-Berufung gegen den Baubewilligungsbesch. des Bürgermeisters für Projektsabänderung   
  Gfölnerw.  29 der Ehegatten Aichinger Daniel u. Aichinger-Kampa Katarzyna - Beratung-Beschluss.  030A/343 (3417) 

 2 Sitzungsgeldverordnung, Anpassung - Beratung und Beschluss.   000/29 (3654) 

 3 Durchführung der Totenbeschau, Bestellung einer Vertreterin (Dr. Karin Steinmann) - Beratung und Beschluss.  132/13  
 (3646) 

 4 Land Oberösterreich, Darlehen an Gemeinden und Wasserverbände, Änderung der Rückzahlungskonditionen -   
  Kenntnisnahme. 900/19 (2185) 

 5 Nachtragsvoranschlag 2013 - Prüfungsbericht BH Eferding - Kenntnisnahme.  900/2 (3322) 

 6 Haushaltsvoranschlag 2014, Prüfungsbericht BH Eferding - Kenntnisnahme.  900/2 (3592) 

 7 Allfälliges.   

Um pünktliches und verlässliches Erscheinen wird gebeten. Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, bitten wir 
Sie, das Gemeindeamt unter Mitteilung des Verhinderungsgrundes zu benachrichtigen. 

 Bürgermeister: 

 Schweitzer Johann 

 786 17.02.2014 Seite 1 von 1 
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Der Vorsitzende, Bgm. Johann Schweitzer, eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

 

b) die Verständigung hiezu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am  

17. Februar 2014 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

 

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tag öffentlich kundgemacht wurde 

und  

 

d) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 12. Dezember 2013 lag während der Amtsstunden im Gemeindeamt 

zur Einsicht auf und liegt auch noch während der Sitzung zur Einsicht auf. 

Gegen diese Verhandlungsschrift können bis zum Schluss der Sitzung Einwendungen vorgebracht werden. 
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TOP 1: Ecker Gerhard u. Anna - Berufung gegen den Baubewilligungsbescheid des Bürgermeisters für 
Projektsabänderungen Gföllnerwald 29 der Ehegatten Aichinger Daniel u. Aichinger-Kampa 
Katarzyna – Beratung und Beschluss 

030A/343 (3417) 

 

Bgm. Johann Schweitzer erklärt sich nach § 7 AVG als befangen und übergibt den Vorsitz an  Vzbgm. Rudolf 

Krautgartner 

 

Vzbgm. Rudolf Krautgartner übernimmt den Vorsitz und macht folgende  
 

Sachverhaltsfeststellung: 
Die Ehegatten Aichinger Daniel und Aichinger-Kampa Katarzyna haben mit Eingabe vom 07.10.2013 um die 

Baubewilligung für verschiedene Projektsabänderungen beim Wohnhaus Gföllnerwald 29 unter Vorlage 

eines Einreichprojektes des Planungsbüros Ing. Erich Gattringer, Puchenau, vom 2.10.2013, Plan Nr. 

1203/02, angesucht.  

Im Wesentlichen umfasste dieses Projekt die Bestandserhaltung der Außenmauer an der Südostseite, das 

Zumauern von Fenster- bzw. Türöffnungen in diesem Bereich sowie die Herstellung einer Fensteröffnung 

und eines überdachten Sitzplatzes an der Nordostseite. Anlassgebend hiefür war die mit 1. Juli 2013 in 

Kraft getretene Bauordnungsnovelle 2013. Da die Projektsabänderungen den baugesetzlichen 

Bestimmungen entsprachen, wurde den Ehegatten Aichinger die Baubewilligung mit Bescheid des 

Marktgemeindeamtes Prambachkirchen vom 05.12.2013  erteilt.  
 

Gegen diesen Baubewilligungsbescheid haben die Nachbarn Ecker Gerhard und Anna zeitgerecht am 11. 

Dezember 2013 die Berufung  eingebracht.  

Erläuterung  zur Vorgeschichte: 

Im Zuge eines im Jahr 2011 anhängig gewesenen Zwangsversteigerungsverfahrens wurde durch einen 

gerichtlich beeideten Sachverständigen festgestellt, dass bei der Ausführung des gegenständlichen 

Bauvorhabens die Abstandsbestimmungen gemäß OÖ. Bauordnung nicht eingehalten wurden. Am 21. Juli 

2011 wurde von der Baubehörde ein Lokalaugenschein durchgeführt und aufgrund des Ergebnisses dieses 

Ortsaugenscheines dem damaligen Eigentümer Mario Ecker mit Bescheid vom 1. August 2011 Maßnahmen 
zur Herstellung des gesetzmäßigen Bauzustandes aufgetragen,  wobei eine Frist bis 31. Juli 2012 

eingeräumt wurde. Die neuen Besitzer haben mit Schreiben vom 4. Juli 2012 um Fristverlängerung ersucht, 

da bedingt durch die Zwangsversteigerung der Grundbuchsbeschluss erst mit 10.04.2012 ausgestellt 

wurde und die Planungsphase entsprechende Zeit in Anspruch nehmen würde.  

 

Mit Eingabe vom 20.02.2013 wurde um die Baubewilligung für den Umbau und die Aufstockung des 

gegenständlichen Wohnhauses angesucht und daraufhin die Baubewilligung am 04.03.2013 erteilt, da alle 

baurechtlichen Bedingungen erfüllt waren. Dieses Projekt beinhaltete auch die mit Bescheid vom 

01.08.2011 geforderten Baumaßnahmen zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes.  

Der Einwendungsverzicht am Bauplan wurde von allen Grundnachbarn einschließlich der Ehegatten 
Ecker Gerhard und Annemarie unterschrieben.  
 
Da sich die Abstandsbestimmungen gemäß § 41 mit Inkrafttreten des OÖ. Bautechnikgesetzes 2013 

verändert haben, haben die Ehegatten Aichinger einen neuen Baubewilligungsantrag gestellt.  

Grundsätzlich steht es jedem Bauwerber frei, für dasselbe Objekt mehrere Baubewilligungen zu 

beantragen.  

Da die Bewilligungsfähigkeit eines Baubewilligungsantrages ausschließlich auf Grundlage der aktuellen 

Rechtslage zu beurteilen ist und die Übereinstimmung  des Einreichprojektes  mit den baugesetzlichen 

Bestimmungen durch die Bausachverständige festgestellt wurde, war die Baubewilligung zu erteilen.  

Vzbgm. Krautgartner verliest die Berufung vollinhaltlich: 
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Vzbgm. Rudolf Krautgartner: 
Auf Grund der vor Verlesung der Berufung angeführten Gründe wurde folgender Entwurf des Berufungs-
bescheides erstellt und verliest diesen vollinhaltlich: 
 
 
Gegenstand: Bauvorhaben   Projektsabänderungen des mit Bescheid vom 04.03.2013,  

   AZ. 030A/343-3-2013, genehmigten Umbaues und Aufstockung des Wohn- 
hauses Gföllnerwald 29 der Ehegatten Aichinger Daniel und Aichinger-Kampa      
Katarzyna, Unterbruck 9, 4731 Prambachkirchen, auf Grundstück Nr. 4736/2,  
KG. Gallham 

  

Bezug: Berufung der Ehegatten Ecker Gerhard und Anna, Gföllnerwald 28, 4731 Prambachkirchen, gegen den 
Baubewilligungsbescheid des Bürgermeisters vom 05.12.2013 

 
 

Bescheid 
 
Mit der am 11. Dezember 2013 von den Ehegatten Ecker Gerhard und Anna, Gföllnerwald 28, 4731 Prambachkirchen, 
rechtzeitig eingebrachten Berufung gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Marktgemeinde Prambachkirchen vom 
05.12.2013, Zl. 030A/343-12-2013 FAKA (3417), betreffend die Baubewilligung für Projektsabänderungen des mit 
Bescheid vom 04.03.2013, AZ. 030A/343-3-2013, genehmigten Umbaues und Aufstockung des Wohnhauses 
Gföllnerwald 29 auf Parz. 4736/2, KG. Gallham, hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.02.2014 beschäftigt 
und es ergeht aufgrund des dabei gefassten Gemeinderatsbeschlusses folgender 

 

Spruch: 
 

  

Die am 11. Dezember 2013 eingebrachte Berufung der Nachbarn Ecker Gerhard und Anna gegen den Bescheid des 
Bürgermeisters der Marktgemeinde Prambachkirchen vom 05.12.2013, AZ. 030A/343-12-2013 FAKA (3417) wird  
als unbegründet abgewiesen und es wird der erstinstanzliche Bescheid des Bürgermeisters bestätigt.  

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 66 (4) AVG 1991 in Verbindung mit § 95 (1) OÖ. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91, i.d.g.F., § 35 Abs. 1, OÖ. 
Bauordnung 1994 i.d.g.F., und § 30 Abs. 2, OÖ. Raumordnungsgesetz 1994, LGBl. Nr. 114/1993 i.d.g.F. 
 

 

Begründung 

 
Die Ehegatten Aichinger Daniel und Aichinger-Kampa Katarzyna haben mit Eingabe vom 07.10.2013 um die 
Baubewilligung für verschiedene Projektsabänderungen beim Wohnhaus Gföllnerwald 29 unter Vorlage eines 
Einreichprojektes des Planungsbüros Ing. Erich Gattringer, Puchenau, vom 2.10.2013, Plan Nr. 1203/02, angesucht.  
Im Wesentlichen umfasste dieses Projekt die Bestandserhaltung der Außenmauer an der Südostseite, das Zumauern 
von Fenster- bzw. Türöffnungen in diesem Bereich, die Herstellung einer Fensteröffnung und eines überdachten 
Sitzplatzes an der Nordostseite sowie die Errichtung eines Pavillons und einer Gartenhütte. Anlassgebend hiefür war 
die mit 1. Juli 2013 in Kraft getretene Bauordnungsnovelle 2013. Da die Projektsabänderungen den baugesetzlichen 
Bestimmungen entsprachen, wurde den Ehegatten Aichinger die Baubewilligung mit Bescheid des 
Marktgemeindeamtes Prambachkirchen vom 05.12.2013  erteilt.  
 
Gegen diesen Baubewilligungsbescheid haben die Nachbarn Ecker Gerhard und Anna am 11. Dezember 2013 die 
Berufung mit folgender Begründung eingebracht: 
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„ Im baubehördlichen Bewilligungsverfahren kann der Nachbar das Vorliegen einer entschiedenen Sache einwenden. 
Die Frage, ob eine wesentliche Sachverhaltsänderung eingetreten ist, ist nicht nach der objektiven Rechtslage zu 
beurteilen, sondern nach der Wertung, die das geänderte Sachverhaltselement in der in Rechtskraft erwachsenen 
Entscheidung erfahren hat. Waren für die Abweisung des Bauansuchens zu geringe Abstände von der Nachbargrenze 
maßgeblich, und weist das neue Bauansuchen wesentlich größere Abstände aus, dann kann der Nachbar durch die 
Abweisung seiner Einwendung, entschiedene Sache liege vor, in keinem Recht verletzt werden sein (VwGH 
07.12.1976, 1987, 1988/76). 

 

Im Umkehrschluss ist in gegenständlichem Verfahren somit jedenfalls von einer Verletzung unseres subjektiv-
öffentlichen Rechtes auszugehen, da mit gegenständlichem Projektsabänderungsbescheid der Abstand der 
Außenmauer an der Südostseite des Hauses der Familie Aichinger zu einer Grundgrenze gegenüber dem 
rechtskräftigen Baubewilligungsbescheid vom 04.03.2013, welcher überhaupt erst die Grundlage für gegenständlichen 
Projektabänderungsantrag darstellt, durch die Erhaltung der o.a. Außenmauer unter 3 m verringert werden würde und 
damit eine Verletzung unseres subjektiv-öffentlichen Rechtes auf Einhaltung des mit Bescheid vom 04.03.2013 
rechtskräftig beschiedenen Mindestabstandes von 3 m zu unserer Grundgrenze (Adresse wie o.a.) nach sich zieht. 
Zudem ist entgegen der Ansicht der belangten Behörde entsprechend der o.a. Judikatur nicht auf die objektive 
Rechtslage abzustellen, sondern die Frage, ob eine wesentliche Sachverhaltsänderung eingetreten ist, nach der 
Wertung, die das geänderte Sachverhaltselement in der in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung (hier der 
Baubewilligungsbescheid vom 04.03.2013) erfahren hat, zu klären. Die im gegenständlichen Verfahren beantragten 
und mit gegenständlichem Bescheid bewilligten Abänderungen können im Einzelnen aber auch in einer 
Gesamtbetrachtung lediglich als unwesentliche Nebenumstände gewertet werden und ändern diese grundsätzlich 
nichts an dem mit Bescheid vom 04.03.2013 rechtskräftig entschiedenen hauptsächlichen Parteibegehren der Familie 
Aichinger, welche insbesondere ausdrücklich das uns eingeräumte subjektiv öffentliche Recht der Einhaltung des 
Mindestabstandes von 3 m enthält und somit jedenfalls von der res iudicata umfasst ist.“ 

 

Des Weiteren wird in der Begründung ausgeführt: 

„Sofern die belangte Behörde in unrichtiger rechtlicher Beurteilung davon ausgeht, dass das o.a. leg cit keine Geltung 
in gegenständlichem Verfahren hat, sondern ausführt, dass die Bewilligungsfähigkeit eines Baubewilligungsantrages 
ausschließlich auf Grundlage der aktuellen Rechtslage zu beurteilen sei, wird in diesem Zusammenhang auf § 88 Abs. 
2 des OÖ. Bautechnikgesetzes 2013 verwiesen, wonach mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes das Landesgesetz 
vom 5. Mai 1994 über die Planung und Ausführung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (Oö. 
Bautechnikgesetz –Oö. BauTG), LGBl. Nr. 67/1994, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 68/2011, zwar 
außer Kraft tritt, es jedoch auf Sachverhalte, die sich vor diesem Zeitpunkt ereignet haben, weiterhin anzuwenden ist. 
Gemäß dem Ausschussbericht bezieht sich der Abs. 2 legcit auf laufende Verfahren. Teleologisch interpretiert kann der 
Zweck dieser Übergangsbestimmung nur dahin ausgelegt werden – um auch allen Parteien eine Rechtssicherheit zu 
gewähren und auf bereits erworbene Rechte vertrauen zu können – laufende Verfahren unter denselben rechtlichen 
Vorzeichen abzuschließen, unter denen sie begonnen wurden. Daran vermag auch die Stellung des gegenständlichen 
Projektsabänderungsantrages nach in Kraft treten des Oö BautechnikG idgF nichts zu ändern, da dem Gesetzgeber 
nicht unterstellt werden kann, wie in gegenständlichem Verfahren offensichtlich vermeint wird, es zu ermöglichen mit 
einem nachfolgend gestellten, den die Hauptsache aber nicht verändernden Projektabänderungsantrages, welcher sich 
eben gerade auf den die Hauptsache rechtskräftig entschiedenen und erledigten Baubewilligungsbescheid vom 
04.03.2013 stützt, eine bereits entschiedene Sache (wie eben mit Baubewilligungsbescheid vom 04.03.2013 erfolgt) 
entgegen dem Grundsatz ne bis in idem neu aufzurollen.“ 

Dazu folgende Feststellung: 

Den Ehegatten Aichinger wurde mit Bescheid des Marktgemeindeamtes Prambachkirchen vom 04.03.2013 die 
Baubewilligung für den Umbau und die Aufstockung des Wohnhauses Gföllnerwald 29 auf Parz. 4736/2, KG. 
Gallham, rechtskräftig erteilt. Als Grundlage diente der Einreichplan des Planungsbüros Baumeister Ing. Erich 
Gattringer, Puchenau, vom 15.2.2013, Plannummer 1203/01.  
Dieser Plan beinhaltete auch die mit Bescheid des Marktgemeindeamtes Prambachkirchen vom 01.08.2011 geforderten 
Rückbaumaßnahmen im Bereich der Südostseite, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zu den 
Nachbargrundgrenzen herzustellen.  
Einem Bauwerber steht es frei, für dasselbe Objekt mehrere Baubewilligungen zu beantragen. So wurde von den 
Ehegatten Aichinger aufgrund der geänderten Rechtslage eine neue Baubewilligung für verschiedene 
Projektsabänderungen beantragt, worüber die Baubehörde zu entscheiden hatte.  
 
Die technische Amtssachverständige stellte in ihrem Gutachten vom 19.11.2013 fest: 
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„Die Bauwerber haben aufgrund der mit 1. Juli 2013 in Kraft getretenen Bauordnungsnovelle 2013 mit Eingabe vom 
7.10.2013 um verschiedene Projektsabänderungen unter Vorlage eines Einreichprojektes des Planungsbüros Ing. Erich 
Gattringer, Puchenau, vom 2.10.2013, Plan Nr. 1203/02, angesucht. Aufgrund dieses Ansuchens wurde am 17.10.2013 
eine Bauverhandlung durchgeführt, wobei im Zuge des Lokalaugenscheines festgestellt wurde, dass infolge des 
geplanten 16 cm starken Vollwärmeschutzes die im Seitenabstand gelegene Bauwerkslänge inkl. aller Dachvorsprünge 
ca. 15,50 m beträgt, weshalb vereinbart wurde, die Stärke des Vollwärmeschutzes so zu reduzieren, dass die 
Gebäudelänge 15,00 m nicht überschreitet.  
Der Baubehörde wurden entsprechend abgeänderte Projektsunterlagen, datiert mit 12.11.2013, Plan Nr. 1203/02A, 
vorgelegt. Bei der Prüfung des Einreichplanes konnte festgestellt werden, dass infolge der Reduktion des 
Vollwärmeschutzes an der Südostseite auf 12 cm die im Seitenabstand gelegene Bauwerkslänge 14,848 m beträgt.  
Das Projekt entspricht somit den baugesetzlichen Bestimmungen.“  
 
Den Ehegatten Ecker Gerhard und Annemarie wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens das gegenständliche 
Gutachten sowie ein Auszug des abgeänderten Bauplanes übermittelt.   
Dazu haben die Ehegatten Ecker mit Schreiben vom 22.11.2013 eine Stellungnahme abgegeben.  
 
Aufgrund der Feststellung der technischen Amtssachverständigen,  dass das Einreichprojekt der aktuellen Rechtslage 
entspricht, war die Baubewilligung zu erteilen.  
 
Zum Vorbringen der Einschreiter, es liege eine entschiedene Sache vor, führt der Verwaltungsgerichtshof in seinem 
Erkenntnis vom 18.12.1973, GZ. 0035/73, aus:  „Von einer geänderten Rechtslage, die es der Behörde verwehren 
würde, das neue Ansuchen wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, könnte man nur dann sprechen, wenn nach 
Abweisung des ersten Ansuchens sich die gesetzlichen Vorschriften, die tragend für diese Entscheidung gewesen 
waren, so geändert hätten, dass sie, hätten sie bereits früher bestanden eine anders lautende Entscheidung ermöglicht 
hätten.“ 
 
Im Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.10.1973, GZ. 0716/73, wird festgestellt, dass, nur wenn an Stelle 
der Rechtsvorschriften, auf die sich der Bescheid gründet, neue Rechtsvorschriften gelten, die materielle 
Rechtskraftwirkung insoweit gegenstandslos ist, als durch die neuen Rechtsvorschriften eine geänderte Rechtslage 
gegeben ist. 
 
Von den Einschreitern wird argumentiert, dass die im gegenständlichen Verfahren beantragten und bewilligten 
Abänderungen lediglich als unwesentliche Nebenumstände zu werten sind. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass 
„unwesentliche Nebenumstände“ in einem Bauverfahren dazu führen können, dass es zu einer derart gravierenden 
Verletzung des subjektiv-öffentlichen Rechtes der Nachbarn kommen würde, wie von den Einschreitern behauptet 
wird.  
 
Wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Frage, ob sich ein Sachverhalt nur in unwesentlichen Nebenumständen 
geändert habe oder ob tatsächlich eine Veränderung der Sache eingetreten ist, ist das Parteienbegehren. Die 
Entscheidung, ob gemäß § 68 Abs. 1 AVG res judicata vorliegt, stellt eine Rechtsfrage dar, die ausschließlich von der 
Behörde zu treffen ist, wobei die Behörde den maßgeblichen Sachverhalt festzustellen und rechtlich zu beurteilen hat. 
 
Der Verwaltungsgerichtshof führt in seinem Erkenntnis vom 21.06.2007, GZ. 2006/10/0093, aus, dass res judicata 
gemäß § 68 Abs. 1 AVG nur dann vorliegt, wenn seit Erlassung des ersten Bescheides die maßgebende Sach- und 
Rechtslage in den entscheidungswichtigen Punkten unverändert geblieben ist. Die Sache verliert hingegen ihre 
Identität, wenn in den entscheidungsrelevanten Fakten bzw. in den die Entscheidung tragenden Normen wesentliche, 
das heißt die Erlassung eines inhaltlich anders lautenden Bescheides ermöglichende oder gebietende Änderungen 
eintreten. 
  
Die Einschreiter verweisen auf § 88 Abs. 2 des OÖ. Bautechnikgesetzes 2013, wonach mit dem Inkrafttreten dieses 
Landesgesetzes das Landesgesetz vom 5. Mai 1994 über die Planung und Ausführung von Gebäuden und sonstigen 
baulichen Anlagen (Oö. Bautechnikgesetz) LGBl. 67/1994, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 68/2011, 
zwar außer Kraft tritt, es jedoch auf Sachverhalte, die sich vor diesem Zeitpunkt ereignet haben, weiterhin anzuwenden 
ist. Gemäß dem Ausschussbericht bezieht sich der Abs. 2 leg.cit. auf laufende Verfahren.  
 
Der Verwaltungsgerichtshof geht in den angeführten Erkenntnissen stets davon aus, dass res iudicata nur vorliegt, 
wenn die maßgebende Sach- und Rechtslage in den entscheidungsrelevanten Punkten unverändert blieb. Hingegen ist 
die Behörde im Fall einer veränderten Sach- oder Rechtslage, die die Erlassung eines inhaltlich anders lautenden 
Bescheides zur Folge hat, mangels Identität der Sache zu einer neuen Sachentscheidung berechtigt.  
Im gegenständlichen Fall wurde mit Ansuchen vom 07.10.2013 ein neuer Baubewilligungsantrag gestellt, über den zu 
entscheiden war. Dieser Antrag, der die Bestandserhaltung der Außenmauer an der Südostseite, das Zumauern von 
Fenster- bzw. Türöffnungen in diesem Bereich, die Herstellung einer Fensteröffnung und eines überdachten Sitzplatzes 
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an der Nordostseite sowie die Errichtung eines Pavillons und einer Gartenhütte beinhaltete, hatte die Einleitung eines 
neuen, von dem in der Berufung angesprochenen früheren Bauverfahrens (mit rechtskräftigem Bewilligungsbescheid 
vom 4.3.2013 abgeschlossen) unabhängigen, Verfahrens zur Folge. Darüber hinaus lag in casu eine dahingehend 
veränderte Sach- bzw. Rechtslage vor, die einen inhaltlich anders lautenden Bescheid zur Folge hatte, zu dessen 
Erlassung die Behörde nach den obigen Ausführungen jedenfalls berechtigt war. 
 
 
Aufhebung des Beseitigungsauftrages: 
 
Die Baubehörde hat aufgrund des damals gültigen Rechtsstandes mit Bescheid vom 1.8.2011 Abbruch- bzw. 
Umbaumaßnahmen vorgeschrieben, damit die in der Baugesetzgebung normierten Abstandsbestimmungen hergestellt 
werden.  
Die zeitlichen Umstände – das Zwangsversteigerungsverfahren und folglich die vorgenommene völlige Neuplanung 
des gegenständlichen Objektes – führten zwangsläufig dazu, dass die im Bescheid vom 1.8.2011 vorgeschriebene Frist 
(31. Juli 2012) für die Herstellung des gesetzlichen Zustandes den Erwerbern des Objektes nicht möglich war.  
 
Da dem Parteienbegehren zur Erteilung der Baubewilligung für die Projektsabänderungen im Hinblick auf die 
geänderte Gesetzlage entsprochen werden konnte, war der Bescheid vom 1.8.2011 zur Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustandes aufzuheben.  
 
§ 49 OÖ Bauordnung stellt klar, dass entsprechende baupolizeiliche Aufträge immer an den Eigentümer einer 
baulichen Anlage zu richten sind, das heißt, dass die OÖ. Bauordnung den Nachbarn grundsätzlich keinen 
Rechtsanspruch auf Einleitung eines baubehördlichen Auftragsverfahrens oder Aufrechterhaltung eines 
baupolizeilichen Auftrages einräumt (VwGH vom 4.10.1983, Zl. 83/05/0155). Auch hat der Nachbar keine 
Parteistellung in einem baupolizeilichen Auftragsverfahren zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes (VwGH vom 
23.11.1982, Zl. 82/05/0150). 
 
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass aufgrund der in der Begründung angeführten gesetzlichen 
Bestimmungen sowie den dargelegten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen die von den einschreitenden 
Nachbarn behauptete Verletzung des subjektiv-öffentlichen Rechtes durch die Bewilligung des gegenständlichen 
Bauvorhabens rechtlich nicht nachvollzogen werden kann, weshalb dem Berufungsvorbringen nicht stattgegeben 
werden konnte.  
 

RECHTSMITTELBELEHRUNG  
 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie binnen vier Wochen nach Zustellung Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
erheben. 
 
Die Beschwerde ist schriftlich1 beim Marktgemeindeamt Prambachkirchen einzubringen und hat zu enthalten: 
            
1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, 
2. die Bezeichnung der belangten Behörde (bescheiderlassende Behörde), 
3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
4. das Begehren und 
5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht 
    ist. 
 
Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung zu beantragen. 
 

Der Bürgermeister: 

I.V.  

                                                 
1 Schriftlich bedeutet handschriftlich oder in jeder technisch möglichen Form nach Maßgabe der Bekanntmachun- 
   gen der bescheiderlassenden Behörde.  
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Nach Verlesung des Bescheidentwurfes ersucht Vzbgm. Rudolf Krautgartner um Wortmeldungen und 

Antragstellung: 

 

GR Mag. Franz Eschlböck: Der Gemeinderat hat aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eine 

Beurteilung der gegenständlichen Baubewilligung bzw. der vorliegenden Berufung der Ehegatten Ecker  

vorzunehmen. Er hat sich die Aktenlage angesehen. Grundsätzlich ist es so, dass auch während der 

Geltungsdauer einer Baubewilligung hinsichtlich desselben Grundstückes um eine neuerliche 
Baubewilligung angesucht werden kann, die erteilt werden muss, wenn ein gesetzliches Hindernis nicht 

entgegensteht (VwGH vom 16.10.1973, Zl. 716/73). Ein rechtskräftiger Baubewilligungsbescheid – wie er 

im gegenständlich Fall vorliegt – steht der Entscheidung über ein neuerliches Bauansuchen auf Grund 

eines geänderten Projektes nicht entgegen (VwGH vom 17.6.1980, Zl. 2681/79).  

Wie bereits in der Begründung ausführlich erläutert, liegt seiner Ansicht nach auch res judicata nicht vor. 

Ebenso können in Ermangelung einer Parteistellung der Nachbarn in einem baubehördlichen Auftrags-

verfahren die in der Berufung angeführten Gründe zu keiner Entscheidungsänderung des Gemeinderates 

führen.  

 

Antrag: 
GR Mag. Eschlböck Franz stellt deshalb den Antrag, den Berufungsbescheid – wie er im Entwurf vorliegt 
und von Vzbgm. Rudolf Krautgartner vollinhaltlich verlesen wurde – zu beschließen.  
 

Abstimmung (Handzeichen): 
Einstimmiger Beschluss im Sinne der Antragstellung.  
Bürgermeister Schweitzer hat wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung 

teilgenommen.  

 

Nach Abhandlung dieses Tagesordnungspunktes übergibt Vzbgm. Rudolf Krautgartner den Vorsitz 
wieder an Bürgermeister Schweitzer. 

 

  
 
TOP 2:  Sitzungsgeldverordnung, Anpassung – Beratung und Beschluss 
000/29 (3654) 

 

Bgm. Johann Schweitzer: 
Die Verordnung des Gemeinderates betreffend die Festsetzung des Sitzungsgeldes wurde letztmalig am 7. 

Juli 1998 angepasst.  

In § 3 ist die Auszahlung des Sitzungsgeldes halbjährlich bis spätestens 30. des darauffolgenden Monats im 

Wege der Ortsparteileitungen festgelegt. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und Sparsamkeit 

wurde in den letzten Jahren das Sitzungsgeld nur einmal jährlich abgerechnet und an die Mandatare bzw. 

an die Ortsparteileitungen ausbezahlt. 

Die Sitzungsgeldverordnung wäre daher an die gehandhabte Praxis anzupassen, und zwar wie folgt: 
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Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Prambachkirchen vorn 27. Februar 2014 betreffend die Festsetzung 
eines Sitzungsgeldes für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeindevorstandes, des Gemeinderates und der 
Ausschüsse (Sitzungsgeldverordnung). 

Aufgrund des § 34 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird verordnet: 

§1 
Anspruchsberechtigte 

(1) Für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeindevorstandes, des Gemeinderates und der Ausschüsse haben 
Mitglieder des Gemeindevorstandes und Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Gemeinderates Anspruch auf 
ein Sitzungsgeld. 

(2) Ausgenommen vom Anspruch auf ein Sitzungsgeld sind Mitglieder des Gemeindevorstandes und 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Gemeinderates, denen eine Aufwandsentschädigung nach den 
Bestimmungen des § 34 Abs. 1 bis 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. oder ein Bezug im Sinne des 
Oö. Gemeinde-Bezügegesetzes 1998 i.d.g.F. gebührt. 

§2 
Höhe des Sitzungsgeldes 

Das Sitzungsgeld beträgt (1 % - 3 %) 

(1) für Sitzungen des Gemeinderates 1 % 
(2) für Sitzungen des Gemeindevorstandes 1 % 
(3) für Sitzungen der Ausschüsse 1 % 
(4) für den Obmann (Obmann-Stellvertreter) eines Ausschusses für die Vorsitzführung einer Sitzung des 

betreffenden Ausschusses 1,5 % 

des Bezuges des Bürgermeisters gemäß § 2 Abs. 1 des Oö. Gemeinde-Bezügegesetzes 1998 i.d.g.F. für 
einen nicht hauptberuflichen Bürgermeister. 
 
 



RAT_2014.02.27.doc                                                                                                                                                               Seite 16 von 27 

 

 
 
Antrag: 
Vzbgm. Rudolf Krautgartner stellt den Antrag, die Sitzungsgeldverordnung – so wie sie vorliegt und vom 
Vorsitzenden vorgetragen worden ist, zu beschließen. Jede Abrechnung verursacht Kosten, da diese über 
die Lohnverrechnung (GEMDAT) läuft.  Daher ist es jedenfalls wirtschaftlich, dies nur einmal im Jahr 

durchzuführen. 

 

Abstimmung: (Handzeichen) 
Einstimmiger Beschluss im Sinne der Antragstellung. 
 
 
 

TOP 3: Durchführung der Totenbeschau, Bestellung einer Vertreterin (Dr. Karin Steinmann) – Beratung 
und Beschluss 

132/13 (3646) 

 

Bgm. Johann Schweitzer: 
Unser Gemeindearzt, Dr. Heinrich Spörker, hat entsprechend den Bestimmungen des Oö. Leichenbe-

stattungsgesetzes die Totenbeschau durchzuführen. Er ersucht, zu seiner Entlastung seine Tochter, Frau 
Dr. Karin Steinmann, als seine Vertretung für die Vornahme der Totenbeschau zu bestellen. 

 

 

§3 
Auszahlung 

ALT:  
Das Sitzungsgeld wird halbjährlich im Nachhinein bis spätestens 30. des darauffolgenden Monats im Wege 
der Ortsparteileitungen ausbezahlt. 
 
NEU: 
Das Sitzungsgeld wird  jährlich im Nachhinein bis spätestens 31. Jänner des Folgejahres an die Mandatare 
oder im Wege der Ortsparteileitungen ausbezahlt. 

 
§4 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten alle bisherigen Verordnungen des Gemeinderates betreffend 
die Festsetzung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeindevorstandes, 
des Gemeinderates sowie der Ausschüsse außer Kraft. 

 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Angeschlagen: 
 
Abgenommen: 
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Entwurf Bestellungsdekret: 
 

Frau 
Dr. Karin Steinmann 
Ärztin für Allgemeinmedizin 
Schulstraße 7 
4731 Prambachkirchen 
 
Bestellung als Stellvertreterin zur Vornahme der Totenbeschau 
Gemäß § 2 Abs. 2 Oö. Leichenbestattungsgesetz 1985 in der geltenden Fassung 
 

Sehr geehrte Frau Doktor Steinmann! 

 

Die Marktgemeinde Prambachkirchen bestellt Sie hiermit zur Entlastung des Gemeindearztes oder zu 

dessen Vertretung zur Vornahme der Totenbeschau für das gesamte Gebiet der Marktgemeinde 

Prambachkirchen (Beschluss des Gemeinderates vom 27. Februar 2014).  

Die Honorierung richtet sich nach den mit der Ärztekammer vereinbarten Tarifen, welche jeweils mit 1. 
April des Jahres valorisiert werden. 

 

Angelobung: 
Hiermit werden Sie auf die gewissenhafte Ausübung dieses Amtes und die Befolgung aller einschlägigen 

Vorschriften angelobt. 

 

Prambachkirchen, am  

 

__________________________ 

       (Dr. Karin Steinmann) 
 

Prambachkirchen, am  

 

__________________________ 

     (Bgm. Johann Schweitzer) 

 
 
 
Antrag: 
GV Alois Fraungruber stellt den Antrag, Frau Dr. Karin Steinmann als Entlastung für Herrn Dr. Heinrich 
Spörker als seine Vertretung für die Vornahme der Totenbeschau zu bestellen. 
 
Abstimmung: (Handzeichen) 
Einstimmiger Beschluss im Sinne der Antragstellung. 
 
 

 
TOP 4:  Land Oberösterreich, Darlehen an Gemeinden und Wasserverbände, Änderung der Rück-

zahlungskonditionen – Beratung und Beschluss 
900/19-40 (2185) 
IKD-2013-223458/11-Sec vom 27. November 2013 
OGW-020000/564-2013-At/Al vom 11. November 2013 

 

Bgm. Johann Schweitzer: 
Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. November 2013 beschlossen, den tilgungsfreien 

Zeitraum der gewährten Investitionsdarlehen bis zum 31. Dezember 2015 zu verlängern. 
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Die Marktgemeinde Prambachkirchen ist – nach den Abschreibungen 2012 und 2013 -  mit einem 

Gesamtvolumen von rund € 629.000 betroffen. 

Das Amt der Oö. Landesregierung ersucht, den zuständigen Organen den gegenständlichen Runderlass zur 

Kenntnis zu bringen. Dieser wurde dem Gemeinderat im Intranet zum Download zur Verfügung gestellt. 

 

Der Vorsitzende verliest gegenständlichen Erlass vollinhaltlich: 

 
Beschluss der Oö. Landesregierung vom 11. November 2013, OGW-020000/564-2013-At/Al; 
Darlehen an Gemeinden, Wasserverbände, Wassergenossenschaften und privatrechtliche 
Unternehmen zum Bau von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen; 
Änderung der Rückzahlungskonditionen 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 11. November 2013 den folgenden Beschluss 

gefasst: 

"Der zins- und tilgungsfreie Zeitraum jener Investitionsdarlehen/Land und -/Bedarfszuweisungen, 

die zum Bau von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gewährt wurden, wird 

für die Darlehen, die vor dem Inkrafttreten der Landesförderungsrichtlinien 1994 gewährt wurden, 
in Abänderung der Beschlüsse der OÖ. Landesregierung Gem-80099/45-1991-Km vom 17. August 

1992, Gem-300030/175-2005-SEC vom 23. Jänner 2006 und OGW-070000/764-2010/At/Al vom 

29.11.2010 bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. 

Hievon ausgenommen sind jene Gemeinden und Wasserverbände, bei denen Verträge gemäß 

§ 18 Wasserbautenförderungsgesetz 1985 abgeschlossen wurden. 

Die sonstigen Bestandteile der Beschlüsse vom 21. Oktober 1981, 17. August 1992, 9. Mai 1994, 

11. März 2002, vom 23. Jänner 2006 und vom 29. 11. 2010 bleiben wie bisher unverändert 

aufrecht. 

Von diesem Beschluss werden die betroffenen Gemeinden, Wasserverbände und  

Wassergenossenschaften und sonstigen geförderten Unternehmen durch die Direktion Inneres 
und Kommunales in Kenntnis gesetzt und gleichzeitig darüber informiert, dass dieser Beschluss im 

Rahmen einer Sitzung des Gemeinderates bzw. Versammlung des zuständigen Organs des 

Wasserverbandes, der Wassergenossenschaft, Firma oder Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen 

ist." 

Die Direktion Inneres und Kommunales ersucht höflich um Kenntnisnahme und Vorlage einer 

auszugsweisen Protokollabschrift jener Sitzung Ihres zuständigen Kollegialorganes, in der der 

Beschluss der OÖ. Landesregierung zur Kenntnis genommen wurde. 

Wir ersuchen Sie, Ihre Mitteilungen ausschließlich in elektronischer Form per E-Mail an unsere 

offizielle E-Mail-Adresse zu richten. 
 

 

Die Änderung der Rückzahlungskonditionen von Darlehen an Gemeinden und Wasserverbände werden 
vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
TOP 5:  Nachtragsvoranschlag 2013, Prüfungsbericht BH Eferding - Kenntnisnahme 

900/2 (3322) 

 

Bgm. Johann Schweitzer: 
Die Bezirkshauptmannschaft Eferding hat am 25. November 2013 im Sinne des § 99 der Oö. 
Gemeindeordnung 1990 die Überprüfung des Nachtragsvoranschlages 2013 durchgeführt. Das Ergebnis 

der Überprüfung ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.  

Der Prüfungsbericht wurde dem Gemeinderat im Intranet zum Download zur Verfügung gestellt. 

 
AL Manigatterer verliest gegenständlichen und vorliegenden Prüfungsbericht vollinhaltlich: 
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Der vorliegende Prüfungsbericht der BH Eferding zum Nachtragsvoranschlag 2013 wird vom 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 

 

 
  
TOP 6:  Haushaltsvoranschlag 2014, Prüfungsbericht BH Eferding - Kenntnisnahme 

900/2 (3592) 

 

Bgm. Johann Schweitzer: 
Die Bezirkshauptmannschaft Eferding hat den vom Gemeinderat der MGDE Prambachkirchen in der 

Sitzung am 12. Dezember 2013 beschlossenen Voranschlag für das Finanzjahr 2014 im Sinne der 
Bestimmungen des § 99 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. einer Prüfung unterzogen. Der 

Voranschlag wurde auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit  überprüft und ob dieser den 

hiefür geltenden Vorschriften entspricht. 

Der Prüfungsbericht ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Er wurde im Intranet zum Download 

zur Verfügung gestellt. 

 

Bgm. Johann Schweitzer und AL Franz Manigatterer informieren auszugsweise über den vorliegenden 

Prüfungsbericht. 
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Bgm. Johann Schweitzer: Wenn sich keine gravierenden Änderungen ergeben, werden wir auch in den 
nächsten Jahren den Haushalt ausgleichen können. 

Weiters möchte er sich besonders bei AL Manigatterer und auch bei seinen Mitarbeitern für die geleistete 

Arbeit bedanken. 

 

 

Der vorliegende Prüfungsbericht der BH Eferding zum Haushaltsvoranschlag 2014 wird vom 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
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TOP 7:  Allfälliges 

 
 
 
a) Sitzungsplan 
 
Bgm. Johann Schweitzer: 
Beim Sitzungsplan haben sich zwei Veränderungen ergeben. Der neue Sitzungsplan wurde dem 

Gemeinderat im Intranet zur Verfügung gestellt. 

 

 
b) Jahrestreffen Klimabündnis 
 
GR Willibald Kreinecker: 
Am 18.03.2014 findet das Klimabündnis-Jahrestreffen unter dem Motto „Der Wandel als Chance!? – Auf 

dem Weg zum guten Leben!“ in Eferding statt. Nachdem auch wir bereits seit längerer Zeit Klimabündnis-

Gemeinde sind wäre es sicherlich eine gute Idee, zusammen dorthin zu fahren. 

 
Bgm. Johann Schweitzer: 
Das Jahrestreffen beginnt um 12:00 Uhr im Bräuhaus in Eferding. Bei diesem Jahrestreffen erhält 

Prambachkirchen eine Jubiläumsurkunde. Es wird noch eine Einladung an den Gemeinderat gesendet 

(Intranet). 

 

 

 
c) Internationaler Tag der Frau 
 

GR Andrea Grubauer: 
Am 08. März ist der internationale Tag der Frau. Diesen Tag wollen auch die Grünen mit allen Frauen 

feiern. Deshalb wird am Samstag, 08. März ab 19:30 Uhr der Film „Quelle der Frau“ im G-Werk gezeigt. Sie 

freuen sich auf eine rege Teilnahme.  

 

 

Keine weitere Wortmeldung. 
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Unterfertigung der Reinschrift 
 

 

Bgm. Johann Schweitzer (Vorsitzender) Johann Schweitzer eh. 

AL Franz Manigatterer (Schriftführer)  Franz Manigatterer eh. 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift: 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 27. März 2014 wurden: 

 

KEINE / FOLGENDE Einwendungen gegen den Inhalt dieser Verhandlungsschrift erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bestätigung über das ordnungsgemäße Zustandekommen der Verhandlungsschrift: 
 

 

Bgm. Johann Schweitzer (Vorsitzender)  

Gemeinderatsmitglied (VP)  

Gemeinderatsmitglied (SP)  

Gemeinderatsmitglied (GRÜNE)  

Gemeinderatsmitglied (FP)  

 

 

 

 

 


